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Amtsblatt  

der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut  
 
 

Jahrgang: 2018 
Laufende Nr.: 262-1 

 
 

 
 

Sechste Satzung zur Änderung der Grundordnung  
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut  

vom 1. August 2018 

 

Aufgrund von Art. 13 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 

(GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK) zuletzt geändert durch Art. 39b Abs. 14 des Gesetzes vom 

15. Mai 2018 (GVBl. S. 230) sowie § 18 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals an Hochschulen (BayHschPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 230, 

BayRS 2030-1-2-WK), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. 

S. 369) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut folgende Satzung: 

 

§ 1 
 

Die Grundordnung der Hochschule Landshut vom 25.06.2007, zuletzt geändert durch  

§ 1 Satzung vom 25.11.2015, wird wie folgt geändert: 

 

1. Unter „VI. Abschnitt Studierendenvertretung“ werden vor dem „1. Kapitel: Studentischer 

Konvent“ folgende Paragraphen neu eingefügt: 

 



2 
 

„§ 49a 
Mitwirkung der Studierenden, Studierendenvertretung 

(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreter und   

Vertreterinnen in Hochschulorganen mit. 

(2)  1Dem studentischen Konvent gehören an: 

 1. die zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Studierenden im Senat, 

 2. die Mitglieder des Fachschaftenrats sowie 

 3. weitere Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden, deren Zahl der der  

  Mitglieder des Fachschaftenrats entspricht. 
2Der Fachschaftenrat besteht aus den Vertretern und Vertreterinnen der Studierenden 

in den Fakultätsräten. 3Die Vertreter und Vertreterinnen nach Satz 1 Nr. 3 werden von 

den Studierenden der Hochschule gewählt; Art. 38 Abs. 1 BayHSchG gilt 

entsprechend.  

(3)    1Innerhalb einer angemessenen Frist nach den Wahlen zu den Hochschulorganen ist 

der Sprecher- und Sprecherinnenrat zu bilden. 2Dieser besteht aus sechs Personen, 

von denen zwei vom studentischen Konvent und zwei vom Fachschaftenrat gewählt 

werden; außerdem gehören ihm die zwei Vertreter oder Vertreterinnen der 

Studierenden im Senat an. 3In den Sprecher- und Sprecherinnenrat können nur 

Studierende gewählt werden, die an der Hochschule immatrikuliert sind; die diesem 

vorsitzende Person wird vom studentischen Konvent bestimmt. 4Das erste 

Zusammentreten des studentischen Konvents wird bis zur Wahl eines oder einer 

Vorsitzenden aus der Mitte des studentischen Konvents vom Präsidenten oder von der 

Präsidentin geleitet. 5Der studentische Konvent ist mindestens einmal im Semester 

während der Vorlesungszeit von der ihm vorsitzenden Person einzuberufen. 6Im 

Übrigen ist der studentische Konvent auf Verlangen von mindestens 25 v. H. seiner 

Mitglieder binnen 14 Tagen einzuberufen.  

(4)    1Die Aufgaben des studentischen Konvents und des Sprecher- und Sprecherinnen-

rats sind 

1. die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der 

Studierenden der Hochschule, 

2. fakultätsübergreifende Fragen, die sich aus der Mitarbeit der Vertreter und 

Vertreterinnen der Studierenden in den Hochschulorganen ergeben, 

3. die Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der   

Studierenden, 

4.   die Pflege der Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden. 
2Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden in den Hochschulorganen sind an 

Beschlüsse oder Weisungen des studentischen Konvents oder des Sprecher- und 
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Sprecherinnenrats nicht gebunden. 3Der Sprecher- und Sprecherinnenrat führt die 

Beschlüsse des studentischen Konvents aus. 4Die laufenden Angelegenheiten können 

diesem zur selbstständigen Erledigung übertragen werden. 5Der Sprecher- und 

Sprecherinnenrat hat gegenüber dem studentischen Konvent Bericht über seine 

Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel, zu erstatten; der 

studentische Konvent kann hierüber beraten. 

(5)  1Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden einer Fakultät bilden die  

Fachschaftsvertretung. 2Die Fachschaftsvertretung besteht aus sieben Personen. 
3Fachschaftssprecher oder Fachschaftssprecherin ist der Vertreter oder die Vertreterin 

der Studierenden im Fakultätsrat, der oder die bei der Wahl die meisten Stimmen 

erhalten hat; die weiteren Mitglieder der Fachschaftsvertretung sind diejenigen 

Studierenden in der erforderlichen Anzahl, auf die bei der Wahl zu den Fakultätsräten 

weitere Sitze entfallen würden. 4Die Fachschaftsvertretung ist mindestens einmal im 

Semester während der Vorlesungszeit vom Fachschaftssprecher oder von der 

Fachschaftssprecherin einzuberufen. 5Abs. 3 Satz 6 gilt entsprechend. 6Der 

Fachschaftsvertretung obliegt im Rahmen des Abs. 4 die Wahrnehmung 

fakultätsbezogener Angelegenheiten der Studierenden. 7Der Fachschaftssprecher 

oder die Fachschaftssprecherin führt die laufenden Geschäfte der 

Fachschaftsvertretung und vollzieht deren Beschlüsse; Abs. 4 Satz 5 gilt 

entsprechend. 

(6)   1Die Rechte und Pflichten der Hochschulleitung, insbesondere nach Art. 20 Abs. 3 Sätze 

1 und 2 BayHSchG, erstrecken sich auch auf den studentischen Konvent, den 

Fachschaftenrat, den Sprecher- und Sprecherinnenrat und die 

Fachschaftsvertretungen. 2Die Hochschulleitung ist außerdem berechtigt, bei 

rechtswidrigen Maßnahmen des studentischen Konvents, des Sprecher- und 

Sprecherinnenrats oder der Fachschaftsvertretungen die nach § 49 b  zur Verfügung 

gestellten Haushaltsmittel ganz oder teilweise einzuziehen oder anzuordnen, dass 

Zahlungsanweisungen nicht ausgeführt werden. 

(7) Die Amtszeit der Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden in den jeweiligen 

Gremien beträgt ein Jahr. Auf das Wahlverfahren finden die §§ 2 bis 19 BayHSchWO 

sinngemäß Anwendung. 

 

§ 49 b 
Finanzierung 

(1)    1Im Rahmen des staatlichen Haushalts werden Mittel für Zwecke des studentischen 

Konvents einschließlich des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie 

Fachschaftsvertretungen zur Verfügung gestellt. 2Die Verwaltung der Hochschule 
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wacht darüber, dass die Haushaltsmittel unter den Empfangsberechtigten nach  

Satz 1 entsprechend den Erfordernissen nach § 49 a Abs. 4 Satz 1 verteilt werden; 

dabei soll der Schwerpunkt bei den Fachschaftsvertretungen liegen, denen die Mittel 

unmittelbar zugewiesen werden. 3Der Sprecher- und Sprecherinnenrat stellt vor 

Beginn des Haushaltsjahres eine Übersicht der voraussichtlichen Ausgaben auf, die 

rechtzeitig der Hochschulleitung vorzulegen ist. 4Die Übersicht über die 

voraussichtlichen Ausgaben ist vor der Vorlage an die Hochschulleitung mit der 

Mehrheit von Sprecher- und Sprecherinnenrat sowie der Mehrheit des 

Fachschaftenrats und des studentischen Konvents zu verabschieden. 5Studentischer 

Konvent und Sprecher- und Sprecherinnenrat haben ihre Entscheidung so rechtzeitig 

zu treffen, dass die Übersicht vor Beginn des Haushaltsjahres der Hochschulleitung 

vorgelegt werden kann. 6Die Fachschaftsvertretung soll vor Beginn des 

Haushaltsjahres eine Übersicht der voraussichtlichen Ausgaben aufstellen, die 

rechtzeitig der Hochschulleitung vorzulegen ist. 

 (2)   1Der Sprecher- und Sprecherinnenrat und die Fachschaftsvertretungen benennen für 

eine bestimmte Zeitdauer der Hochschulleitung ein oder zwei Mitglieder, welche die 

Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung der Auszahlungsbelege 

erhalten. 2Die Verwaltung der Hochschule prüft, ob die zu leistenden Auszahlungen 

der Zweckbindung und den Aufgaben nach § 49 a Abs. 4 Satz 1 entsprechen, und 

ordnet die Auszahlung an, wenn keine Bedenken bestehen. 3Im Zweifelsfall sind die 

Zahlungsanordnungen der Hochschulleitung zur Entscheidung nach  § 49 a Abs. 6 

Satz 2 vorzulegen.“ 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese sechste Änderungssatzung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Hochschulrats der Hochschule Landshut vom  

8. Juni 2018 und der Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 

Kunst mit Schreiben vom 27.07.2018, Nr. H.5-H3311.LA/5/3. 

 

Landshut, den 1. August 2018 

Hochschule Landshut 

Der Präsident 

 

 

gez. Prof. Dr. Karl Stoffel 

 

Diese Satzung wurde am 1. August 2018 in der Hochschule Landshut niedergelegt. Die 

Niederlegung wurde am 1. August 2018 durch Anschlag in der Hochschule Landshut bekannt 

gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 1. August 2018. 

 

 


